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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Premium Blitzversiegelung: 75230 
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Oberflächenversiegelung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:
Straße:

Telefax:+497141 99055-22
Ort:
Telefon:
E-Mail:
Ansprechpartner:
Internet:
Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 

fernhalten. Nicht rauchen.
P370+P378 Bei Brand: Bei Brand: Sand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen 

verwenden. zum Löschen verwenden.
P305+P354+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort einige Minuten mit Wasser spülen. Eventuell 

Sicherheitshinweise
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vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P501 Inhalt/Behälter Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. zuführen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.
EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

5-15 %67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

200-661-7 603-117-00-0
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

<1 %64-19-7 Essigsäure

200-580-7 607-002-00-6
Flam. Liq. 3, Skin Corr. 1A; H226 H314

< 0,1 %556-67-2 Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4]

209-136-7 014-018-00-1
Repr. 2, Aquatic Chronic 1; H361f H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

67-63-0 200-661-7 5-15 %2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
inhalativ:  LC50 = 30 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = >5000 mg/kg; oral:  LD50 = 4570 mg/kg

64-19-7 200-580-7 <1 %Essigsäure
oral:  LD50 = 3310 mg/kg   Skin Corr. 1A; H314: >= 90 - 100    Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - < 90    
Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25    Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25

556-67-2 209-136-7 < 0,1 %Octamethylcyclotetrasiloxan; [D4]
M chron.; H410: M=10

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Nach Verschlucken
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Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Diese Information ist nicht verfügbar.
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Diese Information ist nicht verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2). 
Löschpulver 
alkoholbeständiger Schaum
Wassersprühstrahl

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid Siliziumdioxid.
Rückzündung auf große Entfernung möglich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Fernhalten von: Nicht für Notfälle geschultes Personal
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Allgemeine Hinweise

Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Weitere Angaben

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. 
Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
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Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Diese Information ist nicht verfügbar.
Zusammenlagerungshinweise

Lagertemperatur: 5 °C - 25 °C
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

3 (Entzündbare Flüssigkeiten)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Diese Information ist nicht verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)10Essigsäure64-19-7 25

2(II)200Propan-2-ol67-63-0 500

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 
Zeitpunkt

Unters.- materialGrenzwertParameterBezeichnungCAS-Nr.

67-63-0 Propan-2-ol U25 mg/l bAceton

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz
Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
Die erforderlichen Schutzhandschuhe sind durch Angabe des Handschuhmaterials und der Durchdringungszeit 
des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der dermalen Exposition zu spezifizieren.

Handschutz

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Körperschutz

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
Kombinationsfiltergerät: A-P1

Atemschutz
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FlüssigAggregatzustand:
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: verschieden, je nach Einfärbung
AlkoholGeruch:

Zustandsänderungen

Nicht bestimmt.Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Nicht bestimmt.Siedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:
> 41 °CFlammpunkt:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische 
möglich.

Explosionsgefahren

2 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:
12 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

Nicht bestimmt.Zündtemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C): 4,50 - 5,00

Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte: 0,97 g/cm³

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar
Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Nicht bestimmt.Festkörpergehalt:
Weitere Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Heftige Reaktion mit: Oxidationsmittel, stark
10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 
stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit: Oxidationsmittel, stark

Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10.5. Unverträgliche Materialien

Gefährliche Verbrennungsprodukte / ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Nicht geprüfte Mischung.
Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

RatteLD50 4570 
mg/kg

oral

KaninchenLD50 >5000
mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/l Ratte

64-19-7 Essigsäure

RatteLD50 3310 
mg/kg

GESTISoral

Verursacht schwere Augenreizung.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Nicht geprüfte Mischung.
CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol67-63-0

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >100
mg/l

Leuciscus idus 
(Goldorfe)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 >100
mg/l

@1201.B120239

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 >100
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

Essigsäure64-19-7

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h Janssen et alEC50 65 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Diese Information ist nicht verfügbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
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Diese Information ist nicht verfügbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

64-19-7 -0,17Essigsäure

Diese Information ist nicht verfügbar.
12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
Diese Information ist nicht verfügbar.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Diese Information ist nicht verfügbar.
12.7. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  (2-Propanol; 
Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: I
Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 0
Freigestellte Menge: E3
Beförderungskategorie: 1
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschränkungscode: D/E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  (2-Propanol; 
Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: I
Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1
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Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 0
Freigestellte Menge: E3

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  (2-Propanol; 
Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: I
Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 0
Freigestellte Menge: E3
EmS: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.  (2-Propanol; 
Isopropylalkohol; Isopropanol)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: I
Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: Forbidden
Passenger LQ: Forbidden
Freigestellte Menge: E3
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 351
IATA-Maximale Menge - Passenger: 1 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 361
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30 L

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 70, Eintrag 75

10,00 %Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

Nationale Vorschriften

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:
Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.
Abkürzungen und Akronyme

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
BimSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS Chemical Abstracts Service
EC Effektive Konzentration
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
IATA-DGR International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations
IBC-Code Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher 
Chemikalien als Massengut
ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID International Univorm Chemical Information Database
LC Letale Konzentration / Lethal concentration
LD Letale Dosis / Lethal dose
MARPOL Maritime Pollution Convention – Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe
PBT Persistent, bioakkummulierbar, toxisch
RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
Reglement internationale concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
VOC Volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen)
vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
WGK Wassergefährdungsklassen gem. Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS, 
Deutschland
WGK 1 WGK 1 = schwach wassergefährdend | WKG 2 = wassergefährdend | WKG 3 = stark 
wassergefährdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 3; H226 Auf Basis von Prüfdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel SpezifikationLCS SU PC PROC ERC AC TF

Reinigen / Polieren / 
Versiegeln von 
Oberflächen

3, 21, 22 31 11 0 0 Poliermittel 1 - -

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren
PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien
TF: Technische Funktionen

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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